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Privates
Vermittlerrecht
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Reparatur verunglückter Versicherungsverträge

Versicherer

Versicherer

Agent

Makler

AgenturV

ArbeitsV

MaklerV

(Auftrag)

Verhandlung Versicherungsvertrag

Austausch von Willenserklärungen

Ausgangslage:
Erwartungen des VersNehmers sind enttäuscht

Wirkungen des Versicherungsvertrags

Verhandlung Versicherungsvertrag

Austausch von Willenserklärungen

Aussenwirkung des Vertrages Versicherer / Agent:
Muss der Versicherer für das Verhalten des Agenten 
einstehen?

Wirkungen des Versicherungsvertrags

Innenwirkung des Vertrages Makler / VersNehmer:
Haftet der Makler dem VersNehmer?

VersNehmer

VersNehmer
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Abgrenzung

Agent

Im Auftrag des Versicherers 
tätiger Verkaufsvermittler

Treuepflicht gegenüber dem 
Versicherer

BGH: Auge und Ohr des 
Versicherers

Makler

Im Auftrag des VersNehmers
tätiger Einkaufsvermittler

Treuepflicht gegenüber dem 
Versicherungsnehmer

Unabhängigkeit

BGH: treuhänderischer 
Sachwalter
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Arten

Agenten

Ausschliesslichkeitsvertreter

Mehrfachagent

 Innendienstmitarbeiter

Annexvermittler (Garagen, 
Reisebüros, Automobil-clubs)

Gelegenheitsagent

Makler

Unabhängiger Makler

Neutrale VersBüros

 Inhouse-Broker

Keine Vermittler

Tippgeber

Problemfälle

Pseudomakler / Makleragent

Anscheins- oder Quasiagent
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Versicherungs-rechtlicher Agentenbegriff

Makler
Agent

(i.S. des VVG)

Agent
(i.S. des OR)

Handels-
reisender

“Einkaufsvermittler“

Vertreter des
Versicherungsnehmers

selbständigunselbständig

Art. 418a ff. ORArt. 347 ff. OR

Arbeitnehmer

unselbständig

Art. 319 ff. OR

“Verkaufsvermittler“ - Vertreter des Versicherers

Beauftragter

Art. 394 ff. OR

selbständig

© Prof. Dr. S. Fuhrer 14

Produktbegleitende und Annexversicherung
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Problemfälle
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Rechtliche Behandlung des Pseudemaklers

Haftung als Makler: Will nach aussen den Rechtsschein 
eines Maklers erwecken  daran ist er zu behaften

Haftung des Versicherer: Tatsächliche Bindung an 
Versicherer löst Haftung des Versicherers aus
– Haftung des Versicherers geht jedoch nicht weiter als bei anderen 

Agenten  keine Haftung für "Best-advice"

Pflichten des Maklers > Pflichten des Versicherers
– Verletzung von beiden obliegenden Pflichten: Solidarische Haftung 

Makler und Versicherer

– Verletzung von nur dem Makler obliegenden Pflichten:
Ausschliessliche Haftung des Pseudomaklers
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Agentenrecht
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Grundlage

Ausgangslage
– Agent handelt als Stellvertreter oder als Hilfsperson

– Voraussetzungen der Zurechnung

Vermittlungshandlung

Bestellung als Agent

Grundlage der Zurechnung: Handlung des Agenten. 
– Willenserklärung (rechtsgeschäftlich und rechtsgeschäftsähnlich)

– Wissenserklärung

– Tathandlung

– Rechtswidrige Handlung
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Zurechenbare Agentenhandlungen
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Stellvertretungsrechtliche Zurechnung

Voraussetzung Agent gibt
– rechtsgeschäftliche Erklärung ab 
– richtige Wissenserklärung ab  unproblematisch

Agent handelt
– im Rahmen seiner Vertretungsmacht  unproblematisch
– ohne Vertretungsmacht

 Nachträgliche Genehmigung durch den Versicherer 
unproblematisch

 Rechtsscheinvollmacht (normative Zurechnung)

Wissenszurechnung
– Auge-und-Ohr-Rechtsprechung des BGH
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Vollmacht

Vertrag: Agent – Versicherer

– Handelsreisendervertrag: Regelfall des 
unselbständigen Agenten

– Agenturvertrag: Regelfall des selbständigen Agenten
Beachte: Agent nach VVG ≠ Agent nach OR

– Arbeitsvertrag

– Auftrag

Typisierte Vollmacht (für Handelsreisende und Agenten)

– Vermittlungsvollmacht

– Abschlussvollmacht (= Handlungsvollmacht)

© Prof. Dr. S. Fuhrer 22

Umfang der Vollmacht (Handelsreisender / Agent)

Vermittlungsvollmacht

Vertragsverhandlungen 
beginnen

Empfangsbedürftige Willens-
und Wissenserklärungen 
entgegen nehmen

Wissenserklärungen abgeben

Wissensvertretung (Auge und 
Ohr)

Abschlussvollmacht

Alle Rechtshandlungen, 
welche die Ausführung dieser 
Geschäfte (d.h. der 
VersVerträge) gewöhnlich mit 
sich bringt (Art. 348b Abs. 2 
OR).

 Spezialvollmacht erforderlich (Art. 
348b i.V.m. 362 OR)
– Zahlungen entgegennehmen

– Zahlungsfristen bewilligen

– Prozesse führen

– Darlehen aufnehmen

– Wechselverbindlichkeiten eingehen

21
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Mängel

Anscheinsvollmacht
 Vom Versicherer nicht mit der 

Vermittlung betraute Person, die 
jedoch aufgrund eines Verhaltens des 
Versicherers gutgläubigen Dritten 
gegenüber den Anschein erweckt, 
vom Versicherer mit der Vermittlung 
betraut worden zu sein

 Massgebendes Verhalten: 
Vertretener (Versicherer)

 Leitfall: Bestandesübertragung (BGer 
5C.244/2002 vom 20.1.2003) 

Falsus procurator
 Gibt der vollmachtlose Agent in einem 

Schadenfall eine Deckungszusage ab, 
so muss er als vollmachtloser 
Stellvertreter aus eigenem Vermögen 
für den Schaden aufkommen

 Massgebendes Verhalten: Vertreter 
(Agent)

 Leitfall: Regulierungszusage (BGH IV 
ZR 293/05 vom 19.11.2005)

Massgebende Perspektive: Gutgläubiger Vertragspartner (Dritter)

© Prof. Dr. S. Fuhrer 24

Haftpflichtrechtliche Zurechnung

Voraussetzungen
– Allg. Voraussetzungen der Vertragshaftung (Art. 97 OR): 1. Schaden des 

VersNehmers, 2. Verletzung des VersVertrages, 3. Adäquater 
Kausalzusammenhang zwischen Schaden und Vertragsverletzung, 4. 
Verschulden (Umkehrung der Beweislast)

– Besonderheit: Agent handelt anstelle des Versicherers
– Besondere Voraussetzungen der Haftung (Art. 101 OR)

 Funktioneller Zusammenhang: Agent handelt in Erfüllung einer Pflicht 
(Erfüllungsgehilfe) oder in Ausübung eines Rechts (Nutzungsgehilfe) des 
Versicherers

Hypothetische Vorwerfbarkeit: Versicherer würde haften, hätte er anstelle 
des Agenten gehandelt

Rechtsfolge: Schadenersatz

23
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Beratungspflicht

Beratungspflicht bei erkennbarem Beratungsbedarf 
(Verantwortlichkeitskaskade)

Ablösung der Verantwortlichkeitskaskade durch eine 
allg. versVertragsrechtliche Beratungspflicht ? (BGer, 
29.04.2008, 4C.98/2007)

© Prof. Dr. S. Fuhrer 26

Beratung durch Agenten

 Agent unterlässt Beratung des VN: Haftung des Versicherers, wenn die 
Voraussetzungen einer Belehrungspflicht erfüllt sind

 Agent berät den VN (unabhängig davon, ob die Voraussetzungen einer 
Belehrungspflicht erfüllt sind oder nicht)

– Agent handelt als Stellvertreter: Rechtsgeschäftliche Willenserklärung 
 Vertrag kommt mit dem vom Agenten dargestellten Inhalt zustande 
(positives Interesse)

– Agent handelt als Hilfsperson  Vertrauen des VN auf die 
Erläuterungen des Agenten löst eine Haftung des Versicherers nach 
den Grundsätzen der Vertrauenshaftung aus (negatives Interesse)

 Ergebnis: Versicherer muss (Selbstverschulden des VN vorbehalten) für 
die Erläuterungen des Agenten einstehen  Im Versicherungsbereich sind 
positives und negatives Interesse häufig deckungsgleich

25
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Nachträgliche 
Genehmigung

Rechtsschein-
vollmacht

Zurechnung

Willens-
erklärungen

rechtswidrige 
Handlungen

Tathand-
lungen

Wissens-
erklärungen

Keine
Rechtsfolgen

ja

nein

Erlöschen der 
Vollmacht nicht 
bekanntgegeben

Agent handelt in Erfüllung 
einer Pflicht oder in Ausübung 
eines Rechts des Versicherers

Schaden-
ersatzpflicht

Vollmacht
keine

Vollmacht

Keine
Rechtsfolgen

Agent handelt 
als 

Stellvertreter

Agent handelt 
als 

Hilfsperson

Parallelwertung:
Versicherer 

würde für den 
Schaden haften, 
hätte er anstelle 
seines Agenten 

gehandelt

nein

richtig falsch

erlaubt

verboten

ja

nein

normative
Zurechnung

ja

nein

ja

nein

nein
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Maklerrecht

27
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Aufgaben des Maklers

Essentialia: Sorgfältiges Tätigwerden im Interesse des 
VersNehmers

Hauptaufgaben:

– Risikoanalyse

– Prüfung des vorhandenen Versicherungsschutzes

– Deckungskonzept entwickeln und umsetzen

– Laufende Überwachung und Optimierung des Portefeuilles

– Unterstützung im Schadenfall

© Prof. Dr. S. Fuhrer 30

Rechtsnatur des Maklervertrages

BGer hat sich noch nicht festgelegt. In 4A_577/2015 ist 
das BGer ohne Auseinandersetzung mit der Lehre von 
einem Auftrag ausgegangen.

Lehre

– H.L. Inominatvertrag mit Elementen des Werkvertrages (!), 
des Mäklervertrages, des einfachen Auftrages und des 
Agenturvertrages

– Mäklervertrag

– Auftrag

29
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Rechtsverhältnisse

Makler

Versicherer Versicherungsnehmer
Versicherungsvertrag

Auftrag«Zusammenarbeitsvereinbarung»

© Prof. Dr. S. Fuhrer 32

Doppelrechtsverhältnis ?

Vertrag Makler – VN
Rechtsverhältnis Makler – Versicherer

– entsteht von Gesetzes wegen, kann aber «rechtsgeschäftlich verstärkt» 
werden

– Wesentlicher Inhalt: Modalitäten der Courtagenzahlung (aber: Grundlage des 
Courtagenanspruchs: Versicherungsvertrag)

Makler ist einzig dem VN verpflichtet: Wer treuhänderischer 
Sachwalter des einen ist, kann sich nicht in den Dienst des andern 
stellen, ohne seine Pflichten dem Ersten gegenüber in grober Weise 
zu verletzen. Kein Doppelrechtsverhältnis

Aber:
BGE 142 III 657

31
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Retrozessionspraxis des Bundesgerichts

Regeln der bundesgerichtlichen Rechtsprechung
1. Ohne Verzichtserklärung hat der VN einen Anspruch auf Herausgabe der Courtage

2. Verzichtserklärung ist nur gültig, wenn der VN hinreichend über die 
Berechnungsgrundlagen und die Grundsätze des Vergütungssystems informiert 
worden ist

© Prof. Dr. S. Fuhrer 34

Grundlage des Courtagenanspruchs

VN nimmt Dienstleistung des Maklers in Anspruch

Dem VN muss klar sein, dass Makler nicht umsonst arbeitet

Versicherer übernimmt Pflicht des VN zur Honorar-zahlung 
(Schulübernahme)

Koppelung Risikotransfer / Schulübernahme

Schuldübernahme führt zur Befreiung des VN, zur 
Courtagenzahlung verpflichtet ist einzig der Versicherer

BGer: Makler lässt sich vom Versicherer die Bezahlung der 
Courtagen versprechen und verzichtet gegenüber dem VN
auf Honorarzahlung

33
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Zusammenarbeit Makler – Versicherer

Massgebend für Bemessung der Courtagen: VersVertrag
Courtagen geschuldet, solange Versicherungs- und 

Maklervertrag in Kraft sind  Kündigung des Zusammen-
arbeitsvertrages führt nicht zum Erlöschen der Pflicht zur 
Courtagenzahlung

Zusammenarbeitsvertrag:
– Auszahlungsmodalitäten
– Zusatzcourtagen und Sondervergütungen
– Übertragung von Aufgaben des Versicherers, z.B. 

administrative Arbeiten
– No go: Schadenregulierung, Underwritingkompetenzen

© Prof. Dr. S. Fuhrer 36

Neue gesetzliche Bestimmungen

35
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Haftpflichtansprüche gegen Makler

Grundlage: Auftragsrecht

Selten. Ausnahmen bestätigen die Regel

Paradoxon

– Haftungsverschärfung, Vollkaskomentalität

– Minimale Anforderungen an fachliche Qualifikation

– «Produkthaftung» für Dienstleistungen

 Ärzte, Architekten, Reiseveranstalter, Rechtsanwälte, 
Notare, Treuhänder, Vermögensverwalter, 
Steuerberater

 Versicherungsmakler ?

37
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Beispiele Maklerhaftung
Haftung bejaht

– Das Unterlassen der Aufklärung über die Möglichkeit einer vorläufigen Deckung 
kann eine Haftung begründen

– Haftung aus der Empfehlung einer für den Kunden ungünstigen Finanzierung
– Übernahmeverschulden
– Fehler eines Korrespondenten des Maklers
– Vom Makler beschaffter VersSchutz entspricht nicht den vom VN geäusserten 

Wünschen
– Beratungsfehler
– Falsche Auskünfte zum Umfang einer Vers oder Wissensdefizite
– Kündigung einer Vorversicherung, bevor der neue Vertrag abgeschlossen ist
– Verzögerung bei der Antragsweiterleitung

Haftung verneint
– Makler rät, einen Vorschaden nicht anzugeben, belehrt aber korrekt über die 

damit verbundenen Risiken

© Prof. Dr. S. Fuhrer 40

Öffentliches
Vermittlerrecht

39
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Vermittlerrecht

Aufsichtsrecht

Sanktionen

Transparenz

Bewilligungspflicht

Privatrecht

Haftung

Pflichten gegenüber
VersNehmern

Übrige auf die VersVermittlung anwendbare Bestimmungen

UWG DSG KartG GWG ...StGB

Schutz der Versicherten

V
A

G
 / 

A
V

O
E

U
-R

ic
h

tlin
ie

Zurechnung

VVG / OR

© Prof. Dr. S. Fuhrer 42

Nicht der Aufsicht unterstellt: Inhousebroker

Problemfälle: Unentgeltliche und beiläufige Vermittlung

Allgemeine Aufsicht

Alle Vermittler

Inhalt: Missbrauchsaufsicht

Erweiterte Aufsicht: Makler

Inhalt: Überwachung der Erfüllung der 
Voraussetzungen, die zur Berufsausübung 

dauerhaft erfüllt sein müssen

41
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Zweck und Systematik (Art. 1 Abs. 2 VAG)

Zweck: Schutz der Versicherten (nicht der 
Konsumenten) vor Missbräuchen

Systematik

Priv
at

re
ch

t

Aufsichts-

recht

Makler

Agenten

Gebundene
Vermittler

Ungebundene
Vermittler

Vermittlungs-
handlung

Vermittlungs-
tätigkeit
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Aufsichtsrechtliche Abgrenzung

Art. 183 AVO

43
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2 Für Versicherungsvermittler und Versicherungsvermittlerinnen besteht ebenfalls keine Eintra-
gungspflicht nach Artikel 43 Absatz 1 VAG, wenn ein Versicherungsunternehmen:

a. am Gesellschaftskapital des Versicherungsvermittlers oder der Versicherungsvermittlerin direkt 
oder indirekt mit mehr als 10 Prozent beteiligt ist:

b. eine leitende Funktion bei einem Versicherungsvermittlungsunternehmen innehat oder auf an-
dere Weise auf den Geschäftsgang des Versicherungsvermittlers oder der Versicherungsver-
mittlerin Einfluss ausüben kann.

Art. 183 Eintragungspflicht
1 Keine Eintragungspflicht nach Artikel 43 Absatz 1 VAG besteht für Versicherungsvermittler und 
Versicherungsvermittlerinnen, wenn sie:

a. während eines Kalenderjahres Provisionseinnahmen mehrheitlich mit einem oder zwei Ver-
sicherungsunternehmen realisieren;

b. vom Versicherungsunternehmen Entschädigungen oder andere geldwerte Vorteile erhalten, die 
nicht der geschäftsüblichen Entschädigung für die Versicherungsvermittlung entsprechen und 
deshalb ihre Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten;

c. mit einem Versicherungsunternehmen Zusammenarbeits- oder andere Vereinbarungen ein-
gegangen sind, die ihre Freiheit, auch für andere Versicherungsunternehmen tätig zu werden, 
beeinträchtigen;

d. am Gesellschaftskapital eines Versicherungsunternehmens direkt oder indirekt mit mehr als 10 
Prozent beteiligt sind; oder

e. eine leitende Funktion in einem Versicherungsunternehmen innehaben oder auf andere Weise 
auf den Geschäftsgang eines Versicherungsunternehmens Einfluss ausüben können.

3 Die Aufsichtsbehörde kann über die Eintragungspflicht in Abweichung von den Absätzen 1 und 
2 verfügen, sofern besondere Umstände dies rechtfertigen.

© Prof. Dr. S. Fuhrer 46

Konstruktionsfehler

AVO macht Verhaltenspflicht zum Begriffsmerkmal

Es dient dem Schutz der Versicherten, wenn Makler
– ihre Tätigkeit nicht auf bloss 2 Versicherer konzentrieren

– sich geschäftsunüblicher Vorteilsannahme enthalten

– keine die Freiheit beeinträchtigende Zusammenar-
beitsverträge abschliessen

– von Versicherungen wirtschaftlich unabhängig sind

AVO: Verstoss gegen diese Pflichten zieht aufsichts-
rechtliche Umqualifikation zum «Agenten» nach sich

Folge: Befreiung von Registereintragung und damit von 
Ausbildung und HaftpflichtVers-Obligatorium

45
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Sachgerechte Lösung

Privatrechtliche Definitionen gelten auch für das 
Aufsichtsrecht

Verhaltensvorschriften

– Makler darf nicht als Agent tätig sein und umge-kehrt

– Geschäftsunübliche Vorteilsannahme ist verboten

– Freiheitsbeschränkende Zusammenarbeitsverein-
barungen sind verboten

– Restriktionen für die Beteiligung von Versicherun-gen 
an Maklerfirmen und umgekehrt

© Prof. Dr. S. Fuhrer 48

Paradigmenwechsel
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Missbrauchsaufsicht (Art. 46 VAG)

Art. 46 VAG

Die Aufsichtsbehörde hat folgende Aufgaben: Sie …

 prüft, ob … die Vermittler einen guten Ruf geniessen und Gewähr für 
die Erfüllung der Pflichten nach diesem Gesetz bieten (E-VAG)

 schützt die Versicherten gegen Missbräuche der ... 
Versicherungsvermittler

 schreitet gegen Missstände ein, welche die Interessen der 
Versicherten gefährden

51
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Register (Art. 42 VAG)

Bisher
– Makler müssen, Agenten können sich eintragen

Voraussetzungen: Guter Leumund, berufliche Kenntnisse, 
Berufshaftpflichtversicherung

Rechtsanspruch

– Doppeleintragung (als Agent und als Makler) möglich, nicht 
jedoch für den gleichen VersZweig (Art. 187 Abs. 2 AVO)

Neu: Nur noch Makler werden im Register eingetragen

© Prof. Dr. S. Fuhrer 54

Erfassung juristischer Personen

AufsichtRegister

Berufliche
Qualifikationen

§
jur Person

Geschäftsleitung

selbständig
beratende
Mitarbeiter

Sachbearbeiter
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Informationspflicht (Art. 45 VAG)

 Inhalt
– Identität und Adresse
– Statuts und für gebundene Vermittler: Versicherer und deren Identität
– Wo VN sich über Aus- und Weiterbildung des Vermittlers informieren kann
– Person, die für Fehler des Vermittlers haftet
– Datenbearbeitung durch den Vermittler
– Möglichkeit des VN, sich an die Ombudsstelle zu wenden, welcher sich der 

Vermittler angeschlossen hat

Form: Textform
Zeitpunkt: Vor der Abgabe der Vertragserklärung des VN
Spätere Kontakte: Information über allfällige Änderungen (Art. 

190 AVO)

Neu: Verletzung der Informationspflicht strafbar (Busse bis Fr.
100’000)
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Übungsfälle

© Prof. Dr. S. Fuhrer 58

Zusammenarbeitsvereinbarung

Die Assecuranda schliesst mit den Maklern, die ihr 
Versicherungsverträge vermitteln, regelmässig sog. 
Zusammenarbeitsvereinbarungen ab. Der Vertrag sieht vor, dass der 
Makler vom Versicherer die marktübliche Courtage von 15% erhält.

Weil der Makler einen Mitarbeiter des Versicherers abgeworben hat, 
kommt es zu Unstimmigkeiten. Der Versicherer kündigt in der Folge die 
Zusammenarbeitsvereinbarung. Er stellt sich auf den Standpunkt, dass 
damit auch seine Pflicht zur Bezahlung der jährlichen Courtagen 
erloschen sei. Der Makler klagt gegen die Assecuranda auf Zahlung der 
Courtagen.

Sind die eingeklagten Courtagen geschuldet?

(Fiktives Beispiel)
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Russlandferien
Ein Garagist hat mit insgesamt vier Versicherern als solche bezeichnete «Vermittlerverträge» abgeschlossen. Inhalt dieser 
Verträge ist im Wesentlichen das Versprechen der Versicherer, dem Garagisten für die Vermittlung von MotorfahrzeugVersV
eine einmalige Provision von 25% der ersten Jahresprämie zu entrichten. Der Garagist ist berechtigt, aber nicht verpflichtet,
den Versicherern Verträge zu vermitteln. Die Assecuranda habt ihn u.a. mit VersNachweisen ausgerüstet. Der Garagist füllt 
diese aus und löst damit beim Strassenverkehrsamt die Fahrzeuge der Kunden ein, die sich die Assecuranda entscheiden.

Tatjana kauft bei diesem Garagisten ein Auto. Gleichzeitig wird ihr MotorfahrzeugVers der Assecuranda angeboten. Tatjana 
will nur die obligatorische Haftpflichtversicherung abschliessen, wobei es ihr egal ist, bei welchem Versicherer. Sie ist froh, 
dass ihr der Garagist die administrativen Arbeiten abnimmt und willigt dankbar in dessen Angebot ein, das Fahrzeug für sie 
einzulösen. Bevor sie den vom Garagisten vorbereiteten Antrag zum Abschluss einer MotorfahrzeugVers unterzeichnet, fragt 
sie diesen, ob die Versicherung auch in Russland gültig sei. Sie wolle im Sommer nach Moskau in die Ferien fahren. Der 
Garagist schaut in einer Broschüre nach und erklärt, dass die Versicherung in ganz Europa gültig sei. Tatjana ist von dieser 
Antwort befriedigt und unterzeichnet den Antrag. Der Garagist löst für sie das neue Fahrzeug ein und die Assecuranda schickt 
Tatjana die Police.

Im Sommer reist Tatjana wie geplant nach Moskau. An der Grenze unterlässt sie den Abschluss einer Grenzversicherung. 
Kurz vor dem Ziel, völlig übermüdet von der langen Reise, schläft Tatjana während einiger Sekunden am Steuer ein. Sie gerät 
auf die linke Fahrbahn und verursacht eine Frontalkollision mit einem korrekt entgegenkommenden Fahrzeug. Beide 
Fahrzeuge erleiden einen Totalschaden.

Die AVB definieren den örtlichen Geltungsbereich der Versicherung wie folgt: «Die Versicherungen gilt in Europa und den ans 
Mittelmeer grenzenden Staaten, ohne Russische Föderation, Weissrussland, Georgien, Armenien, Aserbeidschan und 
Kasachstan.»

Wer hat welche Ansprüche gegen wen und woraus? (Fiktives Beispiel)
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Unicon
Die Maklerfirma Unicon schliesst mit einem Berufsverband einen «Makler- und 
Beratungsvertrag» ab. Darin verpflichtet sich Unicon, die komplette Service-Dienstleistung 
des Brokers anzubieten und den Verband in den versicherungstechnischen Bereichen der 
Mitglieder-Dienstleistungen zu beraten. Als Entgelt erhält Unicon eine vom jeweiligen 
Versicherer zu bezahlende Courtage.

Durch Vermittlung von Unicon wird im gleichen Jahr zwischen dem Verband und der 
Assecuranda ein Kollektivvertrag für Krankenpflege, Spitalkosten, Zahnpflege und 
Krankengeld abgeschlossen. Zuvor hatte der Versicherer Unicon eine «Broker-
Entschädigung von 3% der Jahresprämien» offeriert und ausserdem dem Verband für 
administrative Umtriebe eine Vergütung von 2% der Jahresprämien angeboten.

Gut drei Jahre später kündigt der Verband den Maklervertrag mit Unicon. Daraufhin stellt 
der Versicherer die Courtagenzahlungen an den Makler ein. Dieser ist damit nicht 
einverstanden und klagt gegen die Assecurande auf Weiterausrichtung der laufenden 
Courtagen.

Ist die Assecuranda zur weiteren Zahlungen von Courtagen verpflichtet?

(BGE 124 III 481)
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Bordell oder Pension
Anna, Besitzerin eines Bordells, schliesst bei der Assecuranda eine Feuerversicherung für 
ihr Bordell ab. Peter, Agent der Assecuranda, hat vor Vertragsabschluss das Bordell 
mehrmals besichtigt, sich über Betriebsabläufe erkundigt und keine Bedenken zur 
Versicherbarkeit des Objektes geäussert, obwohl die Zeichnungspolitik der Assecuranda
eine Versicherung von Bordellen nicht zulassen würde.

Das Antragsformular sieht unter der Rubrik «Beherbergung» keine Bezeichnung «Bordell» 
vor. Auch die Rubrik «Art des Betriebes, Restauration» und die Spalte «Unterhaltung» 
weisen eine Kategorie «Bordell» nicht explizit aus, lediglich eine solche für ein 
«Stundenhotel» und einen «Nachtclub». Anna kreuzt die Variante «Pension» für das zu 
versichernde Objekt an.

Nach einem Brand verneint die Assecuranda ihre Leistungspflicht (u.a.) mit der 
Begründung, Anna habe ihre vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt, weil sie beim 
Vertragsabschluss bewusst falsche Angaben gemacht habe über das zu versichernde 
Objekt.

Hat Anna ihre Anzeigepflicht verletzt?

(OLG Koblenz 10 U 433/01)
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Regulierungszusage
Ein Bauhandwerker verursacht bei Dachdeckerarbeiten am Gebäude seines Kunden einen 
Wasserschaden. Im Haftungsprozess wird der inzwischen mittellose Handwerker zum Ersatz des 
Schadens verpflichtet.

Der Geschädigte behauptet, der Generalagent des Haftpflichtversicherers des Bauhandwerkers 
habe ihm anlässlich einer Baustellenbesichtigung zugesagt, dass seine Gesellschaft die Kosten des 
Schadens übernähme. Gestützt auf diese Zusage klagt der Geschädigte gegen den Haftpflicht-
versicherer. Die Klage wird abgewiesen, weil der Generalagent nicht bevollmächtigt ist, namens des 
Versicherers eine solche Zusage abzugeben.

Der im Haftungsprozess obsiegende Geschädigte lässt auf dem Wege der Zwangsvollstreckung den 
Deckungsanspruch des Versicherungsnehmers pfänden und an sich überweisen. Im darauf 
folgenden Deckungsprozess obsiegt wiederum der Versicherer, weil Dachdeckerarbeiten in der 
Betriebs-Haftpflichtversicherung des Schädigers nicht mitversichert sind.

Der Geschädigte nimmt schliesslich einen neuen Anlauf und verklagt nun den Generalagenten. 
Dieser soll als vollmachtloser Stellvertreter aus seinem eigenen Vermögen für den Schaden 
aufkommen.

Muss der Generalagent für den Schaden aufkommen?

(BGH IV ZR 293/05)
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Schadenregulierung

Ein Makler wird vom Versicherer mit der Regulierung von 
Schäden beauftragt. Eine Rechtsanwaltskammer will dies dem 
Makler gerichtlich verbieten lassen.

Hat sie damit Erfolg?

(BGH I ZR 107/14)
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